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1 Amtsblatt von Berlin Nr. 43 vom 01.09.2006, Seite 3338 ff.

Liebe Berlinerinnen und Berliner, 

Mit dem Landesseniorenbeirat und der Landessenioren-
vertretung auf Landesebene und den Seniorenvertretungen in 
allen Bezirken gibt es seit 1987 in Berlin eine rege Kultur der 
Mitwirkung. Vieles davon beruhte auf alten Traditionen und 
war nicht gesetzlich geregelt.

Aus diesem Grunde hat das Abgeordnetenhaus von Berlin am 18. Mai 2006 das 
Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der Seniorinnen und Senioren am ge-
sellschaftlichen Leben im Land Berlin / Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz – Berl-
SenG) beschlossen. Das Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz ist bundesweit das erste 
seiner Art.

Diese Druckschrift dokumentiert auf den nachfolgenden Seiten das Berliner 
Seniorenmitwirkungsgesetz und die von meiner Verwaltung in diesem Zusammen-
hang erlassenen Verwaltungsvorschriften zur Ermittlung von Berufungsvorschlägen 
für die Mitgliedschaft in den bezirklichen Seniorenvertretungen (VV Berufungsvor-
schläge).

Sie finden in dieser Broschüre zudem ein Einlegeblatt, das Ihnen einen aktuellen 
Überblick über Adressen und Ansprechpartner der Interessenvertretungsgremien der 
älteren Generation in Berlin gibt. 
Weiterreichende Informationen erhalten Sie unter der Homepage meiner Verwaltung 
www.berlin.de/sen/ias
sowie den neuen Internet-Portalen von Landesseniorenbeirat Berlin 
www.landesseniorenbeirat-berlin.de 
und Landesseniorenvertretung Berlin
www.landesseniorenvertretung-berlin.de. 

Nutzen Sie Ihre Rechte. Bleiben Sie interessiert und engagiert

Ihre Dr. Heidi Knake-Werner

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Wahlkommission übergibt die erstellte Vorschlags-
liste dem Bezirksamt. Das Bezirksamt macht die Vorschlagsliste spätestens eine Woche 
nach Übergabe der Vorschlagsliste durch Aushang an den gleichen Orten, wo zuvor 
auch der Aufruf ausgehängt wurde, bekannt.
(4) Die Unterlagen der Wahlkommission müssen für die Dauer der Wahlperiode vom 
Bezirksamt sicher aufbewahrt werden.

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verwaltungsvorschriften treten mit Wirkung vom 1. August 2006 in Kraft. 
Sie treten mit Ablauf des 31. Juli 2011 außer Kraft.
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Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Seniorenpolitik in Berlin

Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der Seniorinnen 
und Senioren am gesellschaftlichen Leben im Land Berlin
(Berliner Seniorenmitwirkungsgesetz – BerlSenG)
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Auf der Grundlage des „Berliner Seniorenmitwirkungsgesetzes“
wurden Seniorenvertretungen im Land Berlin eingeführt Die Landes-
seniorenvertretung vereint die bezirklichen Seniorenvertretungen in 
einem Verband.
Das Logo steht für demokratische Mitgestaltung und ist nicht an ein 
bestimmtes Generationenbild gebunden. Die Gestaltungsvorgaben 
wurden einerseits im Sinne einer "modernen" und gleichzeitig "über-
sichtlichen" Kommunikation entwickelt.


